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Satzung vom 21.03.2024 über die 17. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 22.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der 
§§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben 
zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
sowie des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) in Verbindung mit der Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - 
Entwässerungssatzung - hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 8 erhält folgende Fassungen: 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(8) Die Gebühr beträgt für Gebührenpflichtige, die nicht Genossen der Linksniederrheini-

schen Entwässerungsgenossenschaft sind je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 2,36 
€. 

 Für Gebührenpflichtige, die für die Entwässerung eines Grundstücks bereits selbst von 
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft zu Genossenschafts-
beiträgen herangezogen werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter 
jährlich 0,91 €. 

 
 
Artikel 2 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 
 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche 
i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,69 €. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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Artikel 3 
 
§ 5a entfällt. 
 
 
Artikel 4 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft und am 31.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 18. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 22.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der 
§§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben 
zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
sowie des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) in Verbindung mit der Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - 
Entwässerungssatzung - hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 8 erhält folgende Fassungen: 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(8) Die Gebühr beträgt für Gebührenpflichtige, die nicht Genossen der Linksniederrheini-

schen Entwässerungsgenossenschaft sind je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 2,64 
€. 

 Für Gebührenpflichtige, die für die Entwässerung eines Grundstücks bereits selbst von 
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft zu Genossenschafts-
beiträgen herangezogen werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter 
jährlich 1,42 €. 

 
 
Artikel 2 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 
 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche 
i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,69 €. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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Artikel 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft und am 31.12.2019 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 19. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 22.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der 
§§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben 
zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
sowie des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) in Verbindung mit der Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - 
Entwässerungssatzung - hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 8 erhält folgende Fassungen: 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(8) Die Gebühr beträgt für Gebührenpflichtige, die nicht Genossen der Linksniederrheini-

schen Entwässerungsgenossenschaft sind je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 2,65 
€. 

 Für Gebührenpflichtige, die für die Entwässerung eines Grundstücks bereits selbst von 
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft zu Genossenschafts-
beiträgen herangezogen werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter 
jährlich 1,43 €. 

 
 
Artikel 2 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 
 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche 
i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,70 €. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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Artikel 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft und am 31.12.2020 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 20. Änderung der Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 22.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der 
§§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben 
zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), 
sowie des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 559 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 6 Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 718) in Verbindung mit der Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - 
Entwässerungssatzung - hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 
20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 8 erhält folgende Fassungen: 
 
§ 4 Schmutzwassergebühren 

 
(8) Die Gebühr beträgt für Gebührenpflichtige, die nicht Genossen der Linksniederrheini-

schen Entwässerungsgenossenschaft sind je Kubikmeter Schmutzwasser jährlich 2,97 
€. 

 Für Gebührenpflichtige, die für die Entwässerung eines Grundstücks bereits selbst von 
der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft zu Genossenschafts-
beiträgen herangezogen werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je Kubikmeter 
jährlich 1,42 €. 

 
 
Artikel 2 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 5 Niederschlagswassergebühr 
 

(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter überbauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. 
Abs. 1 jährlich 0,71 €. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17860&vd_back=N341&sg=0&menu=1
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Artikel 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft und am 31.12.2021 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 30. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1190 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
 a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  1,76 EUR 
 b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,65 EUR 
 c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,57 EUR 
 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft und am 31.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
 
Satzung vom 21.03.2024 über die 31. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1190 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
 a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  1,77 EUR 
 b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,67 EUR 
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 c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,58 EUR 
 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft und am 31.12.2019 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 32. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1190 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
 a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  1,81 EUR 
 b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,70 EUR 
 c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,61 EUR 
 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft und am 31.12.2020 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
 
Satzung vom 21.03.2024 über die 33. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1190 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
 a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  2,13 EUR 
 b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 2,00 EUR 
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 c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,89 EUR 
 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft und am 31.12.2021 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 34. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Neukirchen-Vluyn 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 21.12.1190 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
18. Dezember 1975 (GV. NRW. S 706, 1976 S. 12) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und 
anderer Gesetze vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 5 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 bis 3) jährlich 
 
 a) für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen  2,06 EUR 
 b) für Straßen des innerörtlichen Verkehrs 1,94 EUR 
 c) für Straßen des überörtlichen Verkehrs 1,84 EUR 
 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft und am 31.12.2022 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
 
Satzung vom 21.03.2024 über die 35. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der 
Stadt Neukirchen-Vluyn vom 19.12.1985 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), sowie des § 34 der Friedhofssat-
zung der Stadt Neukirchen-Vluyn vom 17. Dezember 2013 hat der Rat der Stadt Neukirchen-
Vluyn in seiner Sitzung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Der zur Friedhofsgebührensatzung vom 19.12.1985 gehörende Gebührentarif erhält folgen-
de Fassung: 

Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Neukirchen-Vluyn 

 
1. Verleihungsgebühren  
   
 1.1 Reihengrabstätten  
 Je Grabstelle werden erhoben:  
1.1.1 für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  356,00 EUR 
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1.1.2 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an  912,00 EUR 
   
 1.2 Wahlgrabstätten  
 Je Grabstelle werden erhoben:  

1.2 für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an  2.279,00 EUR 
   
 1.3 Urnengrabstätten  
 Je Urnengrab werden erhoben:  

1.3.1 bei Urnenreihengrabstätten 285,00 EUR 
   

1.3.2 bei Urnenwahlgrabstätten an bevorzugter Stelle 1.462,00 EUR 
   
 1.4 Aschenstreufeld / Aschengrabfeld  
 Je Asche werden erhoben:  

1.4.1 bei Aschenstreufeld 114,00 EUR 
   

1.4.2 bei Aschengrabfeld 142,00 EUR 
 
 
2. Gebühren für den Wiedererwerb oder der Verlängerung  

 des Nutzungsrechtes  
   

2.1 für Wahlgrabstätten je Grabstätte und Jahr für Verstorbene,  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 91,00 EUR 
   

2.2 für Urnenwahlgrabstätten je Jahr 58,00 EUR 
  
 

 

3. Grabbereitungsgebühren  
   

 3.1 Reihengrabstätten  
   

3.1.1 Bestattung von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte,   
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 176,00 EUR 
 

3.1.2 
 
Bestattungen freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Reihen-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hatten 
 

 
 
 

478,00 EUR 

3.1.3 Bestattungen samstags von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte, 
die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 

548,00 EUR 

   
3.1.4 Bestattung von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte,   

 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 450,00 EUR 
 

3.1.5 
 
Bestattungen freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Reihen-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 
 

 
 

752,00 EUR 
 

3.1.6 Bestattungen samstags von Verstorbenen in einer Reihengrabstätte, 
die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 

822,00 EUR 
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 3.2 Wahlgrabstätten  
   

3.2.1 Bestattung von Verstorbenen in einer Wahlgrabstätte,  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 676,00 EUR 
 

3.2.2 
 
Bestattung freitags ab 11.30 Uhr von Verstorbenen in einer Wahl-
grabstätte, die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 
 

 
 

978,00 EUR 

3.2.3 Bestattung samstags von Verstorbenen in einer Wahlgrabstätte, 1.048,00 EUR 
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten  
   
 3.3 Urnengrabstätten  
   

3.3.1 Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte 45,00 EUR 
 

3.3.2 
 
Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
247,00 EUR 

 
3.3.3 Bestattung in einer Urnenreihengrabstätte samstags 278,00 EUR 

   
3.3.4 Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte 219,00 EUR 

 
3.3.5 

 
Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte freitags ab 11.30 Uhr  
 

 
421,00 EUR 

3.3.6 Bestattung in einer Urnenwahlgrabstätte samstags 452,00 EUR 
   
3.4 Aschenstreufeld / Aschengrabfeld 

 

    
3.4.1 Bestattung im Aschenstreufeld 109,00 EUR 

 
3.4.2 

 
Bestattung im Aschenstreufeld freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
210,00 EUR 

3.4.3 Bestattung im Aschenstreufeld samstags 249,00 EUR 
   

3.4.4 Bestattung im Aschengrabfeld 45,00 EUR 
 

3.4.5 
 
Bestattung im Aschengrabfeld freitags ab 11.30 Uhr 
 

 
247,00 EUR 

3.4.6 Bestattung im Aschengrabfeld samstags 278,00 EUR 
  
 

 

4. Ausgrabungsgebühren, Umbettung  

4.1 Ausgrabung von Verstorbenen  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 528,00 EUR 
   

4.2 Ausgrabung von Verstorbenen  
 die bei ihrem Ableben das 5. Lebensjahr vollendet hatten 1.351,00 EUR 
   

4.3 Ausgrabung einer Urne 113,00 EUR 
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4.4 Für jede Ausgrabung sind die Kosten für Nebenarbeiten, wie  
 Versetzung von Grabmalen, Beseitigung von   
 Beschädigungen an Nachbargräbern usw.    
 je angefangener Stunde zu bezahlen mit: 62,00 EUR 
   

4.5 Bei Umbettungen sind die Gebühren für die Ausgrabung, die  
 Verleihungsgebühren für eine Wahlgrabstätte und  

 die Grabbereitungsgebühren für die neue Grabstätte zu entrichten.   
  

 
 

5. Gebühren für die Genehmigung   
   

5.1 zur Errichtung eines Grabmals 69,00 EUR 
   

5.2 zur Errichtung einer Grabplatte 52,00 EUR 
   

5.3 zur Errichtung einer Grabeinfassung und sonstiger baulicher Anlagen   35,00 EUR 
   

5.4 zur Zulassung von Gewerbetreibenden   
 
 

21,00 EUR 

6. Gebühren für die Benutzung  
   

6.1 der Feierhalle 321,00 EUR 
   

6.2 der Leichenhalle, je angefangenen Tag 227,00 EUR 
   

6.3 des Kühlraumes, je angefangenen Tag 33,00 EUR 
   

6.4 Unterstellen einer Urne, je angefangenen Tag 46,00 EUR 
   

6.5 der Kleinorgel je Trauerfeier (ohne Organist) 11,00 EUR 
 
 
7. Gebühren für sonstige Leistungen  
   

  7.1 Grabpflegearbeiten  

7.1.1 für anonyme Reihengrabstätten pro Jahr 
 

47,00 EUR 

7.1.2 für anonyme Urnenreihengrabstätten pro Jahr 
 

9,40 EUR 

7.1.3 
 

7.1.4 
 

7.1.5  

für Rasenreihengräber mit Stele pro Jahr 
 
für Rasenurnenreihengräber mit Stele pro Jahr 
 
für Rasenreihengräber mit Grabplatte pro Jahr 
 

62,60 EUR 
 

12,60 EUR 
 

69,80 EUR 

7.1.6 für Rasenurnenreihengräber mit Grabplatte pro Jahr 14,00 EUR 
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 7.2 Bei Verzicht / Entzug  

7.2.1 auf Reihengrab- oder Wahlgrabstätten 66,00 EUR 
 je belegter Grabstelle und Jahr  
   

7.2.2 auf Urnenreihen- oder Urnenwahlgrabstätten  28,20 EUR 
 je belegter Grabstelle und Jahr   
   
 7.3 Übrige Leistungen  

7.3 übrige Leistungen, die nach der Friedhofssatzung erforderlich  
 bzw. von Bürgern gefordert werden, sind je angefangener   
 Stunde zu bezahlen mit: 62,00 EUR 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2022 au-
ßer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 

Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 

Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 

********************************************************************************************************* 
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Satzung vom 21.03.2024 über die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren aus Anlass von Kirmessen in Neukirchen-Vluyn 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über die Bestimmung von 
zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nord-
rhein-Westfalen vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), sowie des § 71 der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeits-
richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/958) im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften vom 
17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sit-
zung am 20. März 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Anlage erhält folgende Fassung: 
 
Anlage 
 
Tarif zur Satzung der Stadt Neukirchen-Vluyn über die Erhebung von Gebühren aus 
Anlass von Kirmessen in Neukirchen-Vluyn 
 

 Art des Schaustellerbetriebes   
Gebührensatz je 

laufenden Frontmeter 
 Spielstände, Verkaufsstände, Spielwaren,      
 Süßwaren, Backwaren, Verlosungen 28 € 
  

Ballwerfen, Blinkerspiele, Entenangeln 17 € 
  

Erwachsenenfahrgeschäfte   42 € 
  

Kinderfahrgeschäfte / Automatenwagen / Ponyreiten 20 € 
  

Schießwagen   36 € 
  

Imbiss- und Getränkestände   50 € 
  

Bierausschank    56 € 
  

Zeltbetrieb   70 € 
  

 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10968&val=10968&seite=202&sg=0&menu=1
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn-
tagen vom 21.03.2024 
 
Aufgrund des §§ 7 und § 41 Abs.1 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 6 Abs.1,4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) in der derzeit gülti-
gen Fassung und §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (Ordnungsbehördengesetz - OBG) - jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Neukirchen-Vluyn in seiner Sitzung am 20.03.2024 folgende ordnungsbehördliche 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen beschlossen: 
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§ 1 
 
Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen geöffnet sein: 
 

 Sonntag, der 05. Mai 2024 im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Vluyner Mai“, 
Ortsteil Vluyn; Geschäftsöffnung von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

 Sonntag, der 09. Juni 2024 im Zusammenhang mit der Veranstaltung Gewerbepark-
fest, Ortsteil Neukirchen; Geschäftsöffnung von 13:00 – 18:00 Uhr 
 

 Sonntag, der 07. Juli 2024 im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Niederrheini-
scher Radwandertag“, Ortsteil: Neukirchen; Geschäftsöffnung von 13:00 – 18:00 Uhr  

 

 Sonntag, der 03. November 2024 im Zusammenhang mit dem Martinsmarkt, Ortsteil 
Vluyn; Geschäftsöffnung von 13:00 – 18:00 Uhr 

 
Verkaufsstellen dürfen in folgenden Bereichen öffnen: 
 
Sonntag, 05. Mai 2024 und Sonntag, 03. November 2024: 
 

 Vluyner-Platz 

 Leineweberplatz 

 Pastoratstraße 

 Niederrheinallee vom Vutz-Kreisel bis zum Springenweg 
 
Sonntag, 09. Juni 2024: 
 

 Gewerbegebiet Neukirchen-Nord 

 Andreas-Bräm-Straße 

 Hochstraße 

 Mozartstraße 

 Grafschafter Platz 

 Lindenstraße vom Kreisverkehr Neukirchener Ring bis Andreas-Bräm-Straße 
 
Sonntag, 07. Juli 2024: 
 

 Andreas-Bräm-Straße 

 Hochstraße 

 Mozartstraße 

 Grafschafter Platz 

 Lindenstraße vom Kreisverkehr Neukirchener Ring bis Andreas-Bräm-Straße 
 

 
§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstel-
len außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offenhält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet werden. 
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§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Neukir-
chen-Vluyn in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 20.03.2024 beschlossene Ordnungsbehördliche 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
 ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, den 21.03.2024 
 
 
 
Ralf Köpke 
Bürgermeister 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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B E K A N N T G A B E  
 

Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH 
an ihre Fernwärmekunden in Neukirchen-Vluyn, Krefeld-Benrad  

und Krefeld-Fischeln  
 

Änderung der Fernwärmepreise 
 

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente der Preislisten 10 
Neukirchen-Vluyn (TA 10), 15 Krefeld-Benrad (TA 15), 16 Krefeld-Fischeln (TA 16), 16 Krefeld-
Fischeln - Wilhelmstraße 92, 96, 102 - Hafelstraße 61-65 (TA 16(b)) und IIa – 16 SV (SV 16 (a)) 
ändern sich zum 01.04.2024 wie folgt: 
 

Investitionsgüterindex 

 

von 

 

121,4 

 

(01/2023 - 06/2023) 

 auf 122,8 (07/2023 - 12/2023) 
 

Holzindex von 134,1 (01/2023 - 06/2023) 

 

Wärmeindex 

auf 
 

von 

auf 

123,1 
 

164,9 

167,9 

(07/2023 - 12/2023) 
 

(01/2023 - 06/2023) 

(07/2023 - 12/2023). 

 

Erdgasindex 

 

von 

 

221,9 

 

(01/2023 - 06/2023) 

 auf 208,9 (07/2023 - 12/2023) 

  
 

(2) Es ändern sich der Arbeitspreis, die Grund- und Verrechnungspreise. Der die Brennstoffkosten 
abdeckende Anteil des Arbeitspreises der Preislisten 10 Neukirchen-Vluyn (TA 10), und 15 Kre-
feld-Benrad (TA 15) wird zu 100 % durch die Entwicklung des Erdgasindex bestimmt. Bei den 
Preislisten 16 Krefeld-Fischeln (TA 16) und IIa – 16 SV (SV 16 (a)) wird der die Brennstoffkosten 
abdeckende Anteil des Arbeitspreises zu 59 % durch die Entwicklung des Erdgasindex und zu 41 
% durch die Entwicklung des Holzindex bestimmt. Bei der Preisliste 16 Krefeld-Fischeln - Wil-
helmstraße 92, 96, 102 - Hafelstraße 61-65 (TA 16(b)) wird der die Brennstoffkosten abdeckende 
Anteil des Arbeitspreises wird zu 100 % durch die Entwicklung des Erdgasindex bestimmt. 

 

(3) Zum 01.04.2024 treten die neuen Preislisten in Kraft. 
 

(4) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäftsräumen aus und werden auf Anfrage 
zugeschickt. 

 
Dinslaken, 28. März 2024 
 
FERNWÄRMEVERSORGUNG NIEDERRHEIN GMBH 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 


